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Ihre Impulse bringen uns 
immer weiter 

Liebe Leserinnen und Leser,

die Versichertenbefragung zur Pflegebegutach-
tung ist für uns als Medizinischer Dienst ein fes-
ter Bestandteil auf dem Weg, uns laufend zu ver-
bessern. Denn Ihre kritische Auseinandersetzung 
mit unserer Arbeit ist es, die uns die notwendi-
gen Impulse gibt. Für diesen Bericht darf ich 
aber zunächst meine Freude zum Ausdruck brin-
gen, denn Sie haben unseren Gutachterinnen 
und Gutachtern für den Hausbesuch ein erstklas-
siges Zeugnis und einen Spitzenplatz attestiert.  
Dieses Vertrauen und diese Anerkennung bedeu-
ten uns sehr viel! 

Danke an Sie, die Sie an der Umfrage teilgenom-
men haben und danke an die Kolleginnen und 
Kollegen: Jeden Tag sind sie bei Ihnen in ganz 

Niedersachsen unterwegs, um mit Einfühlungs-
vermögen und fachlichem Know-how zu ermitteln, 
was gut funktioniert, und wo Unterstützungsbe-
darf besteht. Dass die Kolleginnen und Kollegen 
das in Ihren Augen so gut machen, freut uns – 
lässt uns aber beständig weiter fragen, wo wir 
noch besser werden können. 

Und auch diese Antwort liefert uns Ihr Feedback 
auf den nachfolgenden Seiten. So wünschen Sie 
sich zum Beispiel bei einer anderen Begutach-
tungsart, dem Telefoninterview, mehr Hinweise 
für die Verbesserung der konkreten Pflegesituati-
on und mehr Zeit, Ihre Fragen zu besprechen. Das 
nehmen wir ernst und bauen die Erkenntnisse in 
die Schulung unserer Fachleute ein. 



Für mich ganz persönlich bedeutet das auch, nach 
vorne zu schauen und neue Möglichkeiten in der 
Begutachtung aktiv weiterzuentwickeln. Immer 
wieder hören wir sowohl von Versicherten als 
auch von Gutachterinnen und Gutachtern, wie 
wertvoll umfassende und zielgerichtete Informa-
tionen im Vorfeld der Begutachtung sind, um zu 
einem passgenauen und bedarfsgerechten Ergeb-
nis zu gelangen. Dafür bauen wir nicht nur unsere 
Informationskanäle, wie die Internetseite (www.
md-niedersachsen.de) laufend aus, auch neue 
Angebote wie ein sicherer, KI-gestützter Chatbot 
wird dort in Kürze für Fragen zur Verfügung ste-
hen. Und ich bin überzeugt, dass wir in Zukunft 
noch mehr Möglichkeiten brauchen, nach dem Be-
darf und entsprechend der Voraussetzungen bei 
den Versicherten Begutachtungen durchzuführen. 
Modellprojekte wie das zur Begutachtung per Vi-
deo zeigen uns, dass mithilfe zeitgemäßer, digi-
taler Unterstützung auch in Flächenländern wie 
Niedersachsen der Bedarf einer individuellen, 
ausführlichen und zielgerichteten Pflegebegut-
achtung langfristig gesichert werden kann.

Danke, dass Sie uns mit Ihrem offenen, kritischen 
und zugleich konstruktiven Feedback begleiten 
und unterstützen.

Ihr 
Dr. Jan Liebeneiner
Vorstandsvorsitzender und Leitender Arzt
Medizinischer Dienst Niedersachsen

Hannover, den 10.04.2026



Die wichtigsten Ergebnisse  
auf einen Blick

Informationen über die Pflegebegutachtung

Gefragt wurde nach der Zufriedenheit der versicherten Per-
sonen mit den allgemeinen Informationen über die Pflegebe-
gutachtung des Medizinischen Dienstes Niedersachsen. Fra-
gen zum Anmeldeschreiben sowie zur Erreichbarkeit und zur 
Freundlichkeit bei Rückfragen wurden bewertet. 89,5 Prozent 
der nach Hausbesuch befragten Personen waren mit diesem 
Bereich zufrieden. 86,5 Prozent der befragten Personen, bei 
denen die Begutachtung durch ein strukturiertes Telefoninter-
view erfolgte, zeigten sich hier zufrieden.

Der Kontakt

Es wurde nach dem direkten Kontakt der versicherten Per- 
sonen mit der Gutachterin oder dem Gutachter des Medizi-
nischen Dienstes Niedersachsen gefragt. Fragen zum Auftre-
ten und das Eingehen auf die persönliche Situation wurden  
bewertet. Mit einer durchschnittlichen Zufriedenheit von  
90,4 Prozent waren die im Hausbesuch begutachteten und 
im Anschluss befragten Personen mit dem Kontakt zufrieden. 
88,0 Prozent der befragten Personen, bei denen die Begutach-
tung durch ein strukturiertes Telefoninterview erfolgte, zeig-
ten sich in diesem Bereich zufrieden.



Die Gesprächsführung

Es wurde danach gefragt, wie die Gutachterin oder der Gut- 
achter des Medizinischen Dienstes Niedersachsen das Ge-
spräch geführt hat. Bewertet wurden Fragen zum Einfühlungs-
vermögen und zum fachlichen Inhalt der Begutachtung. Mit 
einer durchschnittlichen Zufriedenheit von 89,9 Prozent wa-
ren die im Hausbesuch begutachteten und im Anschluss be-
fragten Personen mit der Gesprächsführung zufrieden. Ähn-
lich bewerteten auch 86,9 Prozent der befragten Personen, 
bei denen die Begutachtung durch ein strukturiertes Telefon-
interview erfolgte.

Gesamtzufriedenheit

Die bundesweite Versichertenbefragung über die Pflegebegut- 
achtung des Jahres 2025 zeigt, dass 88,8 Prozent der befrag-
ten Personen mit der Begutachtung im Hausbesuch zufrieden 
waren. Das trifft auch auf 83,3 Prozent der befragten Perso-
nen zu, bei denen die Begutachtung durch ein strukturiertes 
Telefoninterview stattfand.



1.	� Gesetzlicher Auftrag für eine  
Versichertenbefragung

Wenn gesetzlich Versicherte einen Antrag auf 
Leistungen der sozialen Pflegeversicherung stel- 
len, beauftragen die Pflegekassen den zuständi- 
gen Medizinischen Dienst. Er schätzt die Pflege- 
bedürftigkeit ein, bewertet die Pflegesituation 
und  stellt den Pflegegrad fest.

Für eine solche Pflegebegutachtung besuchen 
speziell ausgebildete Pflegefachkräfte die versi- 
cherte Person in ihrem Wohnumfeld oder nutzen 
– je Fallkonstellation – für die Begutachtung ei-
ne alternative Begutachtungsart, wie etwa das 
strukturierte Telefoninterview. Sie stellen fest, 
wie selbstständig der Alltag gestaltet werden 
kann und wobei Unterstützung benötigt wird.
 

Bei der Begutachtung gelten für die Gutachte-
rinnen und Gutachter des Medizinischen Diens-
tes verbindliche Richtlinien: die Begutachtungs-
Richtlinien1 sowie die Richtlinien zur Dienstleis-
tungsorientierung im Begutachtungsverfahren2. 
Sie sind bundesweit einheitlich und können auf 
der Internetseite des Medizinischen Dienstes 
Bund unter www.md-bund.de eingesehen werden.

Die regelmäßige Befragung der Versicherten zu ih- 
rer Zufriedenheit und ihren Erfahrungen mit der 
Pflegebegutachtung sowie die Veröffentlichung 
der Ergebnisse in einem jährlichen Bericht ist 
Teil der nach § 17 Absatz 1c SGB XI geforderten 
Dienstleistungs-Richtlinien.
 

1	�Richtlinien des Medizinischen Dienstes Bund zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit  
nach dem XI. Buch des Sozialgesetzbuches

2	�Richtlinien des Medizinischen Dienstes Bund nach § 53d Absatz 1 Satz 1 SGB XI zur  
Dienstleistungsorientierung im Begutachtungsverfahren nach § 17 Absatz 1c SGB XI  



2.	 Methodik und Zielsetzung

Wenn Pflegebedürftigkeit eintritt oder zunimmt, 
ist das für die Betroffenen und ihre An- und Zuge- 
hörigen stets herausfordernd. Die Mitarbeiterin- 
nen und Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes 
sind sich ihrer besonderen Rolle in dieser Situati-
on bewusst. Damit die Begutachtung nicht als zu-
sätzliche Belastung empfunden wird, ist eine ver- 
ständnisvolle, respektvolle und individuelle Vor- 
gehensweise unabdingbar.

Die Befragung als Grundlage für 
Verbesserungen

Wie zufrieden die Versicherten mit der Begutach- 
tung sind und welche Kriterien dabei besonders 
wichtig erscheinen, wird durch die Befragung er- 
mittelt. Die Ergebnisse zeigen auch, an welchen 
Punkten – wenn möglich – stärker auf die Bedürf-
nisse der begutachteten Personen und ihrer An- 
und Zugehörigen eingegangen werden sollte und 
geben wertvolle Hinweise darauf, wie sich der  
Medizinische Dienst künftig noch dienstleistungs-
orientierter zeigen kann.

Ziel der jährlichen Befragung ist es nicht, die Zu- 
friedenheit der Versicherten mit dem aus der Pfle- 
gebegutachtung resultierenden Pflegegrad und 
den entsprechenden Leistungen der Pflegeversi- 
cherung zu ermitteln. Allerdings kann nicht aus- 
geschlossen werden, dass sich dieser Aspekt auch 
auf die Bewertung der Begutachtung durch den 
Medizinischen Dienst auswirkt.

Umsetzung der Befragung

Die Versichertenbefragung zur Pflegebegutach- 
tung erfolgt bundesweit einheitlich, unabhängig 
und wird von einer externen wissenschaftlichen 
Stelle (BQS Institut für Qualität & Patientensi-
cherheit GmbH) ausgewertet.

Unmittelbar nach ihrer Pflegebegutachtung erhal-
ten die per Zufallsstichprobe ausgewählten Versi-
cherten einen Fragebogen, dazu ein erläuterndes 
Anschreiben und einen adressierten und frankier-
ten Rückumschlag.

Die Beantwortung des Fragebogens erfolgt frei- 
willig und anonym. Die befragten Personen sen- 
den die ausgefüllten Fragebögen direkt an die ex- 
terne wissenschaftliche Stelle, die die Antworten 
erfasst und nach einheitlichen Maßstäben statis-
tisch auswertet. Die so ermittelten Daten bilden 
die Grundlage für den vorliegenden Bericht.

Die Fragebögen für die Versichertenbefragung 
wurden vom GKV-Spitzenverband und dem Me- 
dizinischen Dienst Bund in Abstimmung mit den 
Medizinischen Diensten unter wissenschaftlicher 
Beteiligung entwickelt.

Struktur und Inhalt des Fragebogens orientieren 
sich am Prozess der Pflegebegutachtung nach den 
Begutachtungs-Richtlinien. 



Pflegebegutachtung

Externe wissen- 
schaftliche Stelle

Jährliche Darstellung der  
Ergebnisse im Bericht des 
MD über die Versicherten- 

befragung

Befragung der 
begutachteten Person

Die Fragen sind in drei Bereiche unterteilt und 
es ist auch Platz für persönliche Anmerkungen. 
Mithilfe eines dreistufigen Bewertungsschemas 
gibt die befragte Person den Grad ihrer Zufrie-
denheit sowie der Wichtigkeit zu den einzelnen 
Kriterien an. 

Die drei Fragebereiche umfassen:

1.	� Informationen über die Pflegebegutachtung: 
organisatorische Aspekte des Medizinischen 
Dienstes bei der Pflegebegutachtung (bei-
spielsweise Informationsschreiben, Erreich-
barkeit für Rückfragen)

2.	� Persönlicher Kontakt mit der Gutachterin oder 
dem Gutachter (beispielsweise Vorstellung, 
Termintreue) 

3.	� Gesprächsführung der Gutachterin oder des 
Gutachters: Fachlichkeit und Inhalt der Pfle-
gebegutachtung (beispielsweise Beratung,  
respektvoller Umgang)

Nicht alle pflegebedürftigen Menschen sind in der 
Lage, aktiv an der Versichertenbefragung teilzu-
nehmen. Deshalb können alternativ oder unter-
stützend auch An- und Zugehörige, private Pfle-
gepersonen sowie gesetzliche Betreuungsperso-
nen den Fragebogen ausfüllen.



3.	� Stichprobengröße und Rücklauf

Stichprobenumfang
 
Die Stichprobengröße für die Versichertenbefra- 
gung zur Pflegebegutachtung 2025 umfasst 2,5 
Prozent der Begutachtungen des Vorjahres mit 
persönlicher Befunderhebung. Diese Vorgabe ent-
spricht den für das Berichtsjahr geltenden Richt-
linien zur Dienstleistungsorientierung im Begut-
achtungsverfahren.

Im Jahr 2024 wurden insgesamt 179.798 Begut-
achtungen im Hausbesuch und 26.909 durch ein 
Telefoninterview durchgeführt. Daraus resultier-
te, dass für die Versichertenbefragung 2025 min-
destens 4.495 im Hausbesuch begutachtete Per-
sonen im Anschluss an ihre Begutachtung einen 
Fragebogen zugesandt bekommen sollten. Bei der 
Befragung von mit Telefoninterview begutachte-
ten Personen, wurde die Mindestversandvorga-
be in Bezug auf die eigentlichen Stichprobengrö-
ße angepasst und auf 1.400 erhöht, um fundier-
te Ergebnisse erhalten zu können.

Versand und Rücklauf von  
Fragebögen

Der Medizinische Dienst Niedersachsen hat 5.460 
Fragebögen an Personen versendet, die im Zeit- 
raum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 im 
Hausbesuch begutachtet wurden. Bis ein- 
schließlich 15. Januar 2026 wurden davon 
1.850 Fragebögen ausgefüllt an die wissenschaft-
liche Auswertungsstelle zurückgesandt. Dies ent-
spricht einer Rücklaufquote von 33,9 Prozent.

An Personen, die im oben genannten Zeitraum 
durch ein strukturiertes Telefoninterview begut-
achtet wurden, hat der Medizinische Dienst Nie-
dersachsen 2.600 Fragebögen versendet. Zum 
Stichtag wurden davon 881 Fragebögen zurück-
gesandt, was einer Rücklaufquote von 33,9 Pro-
zent entspricht.



4.	 Ergebnisse



Gesamtzufriedenheit

Die Zufriedenheit war sowohl bei der Begutach- 
tung im Hausbesuch (88,8 Prozent zufrieden) als 
auch beim Telefoninterview (83,3 Prozent zufrie-
den) hoch. Teilweise zufrieden waren 7,7 Prozent 
der im Hausbesuch und 9,7 Prozent der durch das 
Telefoninterview begutachteten Personen. Unzu-
frieden mit der Pflegebegutachtung im Hausbe-
such waren 3,6 Prozent; mit der Begutachtung 
durch das Telefoninterview 7,0 Prozent.

Die Ergebnisse im Einzelnen

Nachfolgend werden die detaillierten Ergebnis-
se zur Zufriedenheit der befragten Personen dar- 
gestellt. Zusätzlich ermittelt wurde, wie wichtig 
den befragten Personen die entsprechenden Kri-
terien sind. Eine grafische beziehungsweise ta-
bellarische Darstellung sämtlicher Befragungser-
gebnisse erfolgt zusammenfassend am Ende des 
Berichtes.



Fragenbereich A: Informationen über die Pflegebegutachtung

Mit der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner wa-
ren 94,7 Prozent der im Hausbesuch und 92,6 Pro-
zent der durch ein Telefoninterview begutachte-
ten Personen zufrieden.

Bei der Verständlichkeit des Anmeldeschreibens 
vermerkten 92,3 Prozent der Befragten mit Haus- 
besuch, dass sie zufrieden seien, bei Personen mit 
Telefoninterview waren es 89,1 Prozent.

 
Ebenfalls zufrieden zeigten sich die Befragten 
mit 88,3 Prozent (Hausbesuch) bzw. 85,2 Prozent  
(Telefoninterview) mit den zur Verfügung gestell-
ten Informationen rund um das Begutachtungs-
verfahren.

Mit der Erreichbarkeit des Medizinischen Diens- 
tes Niedersachsen bei Rückfragen waren 82,6 
Prozent der befragten Personen zufrieden, die im 
Hausbesuch begutachtet wurden. Bei den Perso-
nen mit Telefoninterview waren es 78,9 Prozent.







Fragenbereich B: Der persönliche Kontakt

Die höchsten Zufriedenheitswerte der gesamten 
Befragung mit über 96,0 Prozent erreichten die 
Termintreue und die angemessene Vorstellung 
der Gutachterin oder des Gutachters – und das 
für beide Begutachtungsarten.

Zufrieden waren die Befragten auch mit der Erklä- 
rung des Vorgehens bei der Begutachtung durch 
die Gutachterin oder den Gutachter (89,2 Prozent 
Hausbesuch, 85,5 Prozent Telefoninterview).

Bei der Frage, ob genügend Zeit war, um die für 
die Versicherten wichtigen Punkte zu besprechen 
waren 89,7 Prozent der im Hausbesuch Begutach- 
teten zufrieden; 83,2 Prozent waren es bei den 
Personen mit Telefoninterview.

Die im Hausbesuch begutachteten Personen beka-
men die Frage gestellt: „Ist die Gutachterin oder 
der Gutachter auf bereitgestellte Unterlagen ein-
gegangen?“ Zufrieden damit waren 87,1 Prozent 
der befragten Personen, 8,5 Prozent waren teil-
weise zufrieden und 4,3 Prozent unzufrieden. 

Mit dem „Eingehen auf die individuelle Pflegesi-
tuation“ waren bei der Begutachtung im Hausbe-
such 83,3 Prozent der Befragten zufrieden, 10,7 
Prozent teilweise zufrieden und 6,0 Prozent un-
zufrieden. Mit diesem Kriterium waren bei der Be-
gutachtung durch ein Telefoninterview 81,6 Pro-
zent zufrieden, 10,2 Prozent teilweise zufrieden 
und 8,3 Prozent unzufrieden.
 









Fragenbereich C: Die Gesprächsführung der Gutachterin oder  
des Gutachters

Mit der Gesprächsführung der Gutachterin oder 
des Gutachters waren die Befragten grundsätzlich 
zufrieden. Das zeigt sich sowohl bei den Zufrie- 
denheitswerten zur verständlichen Ausdruckswei-
se als auch zum respektvollen und einfühlsamen 
Umgang: Hier wurde jeweils eine Zufriedenheit von 
ca. 90 Prozent in beiden Begutachtungsarten er-
reicht.

Auch die Zufriedenheitswerte in Bezug auf die 
Vertrauenswürdigkeit (92,4 Prozent bei der Be-
gutachtung im Hausbesuch, 88,6 Prozent bei der 
Begutachtung durch Telefoninterview zufrieden) 
sowie zu der Kompetenz der Gutachterinnen und 

Gutachter (91,1 Prozent bei der Begutachtung im 
Hausbesuch, 89,1 Prozent bei der Begutachtung 
durch Telefoninterview zufrieden) bringen ähnli-
che Ergebnisse hervor.

Beim Kriterium „Beratung und Hinweise zur Ver- 
besserung ihrer Pflegesituation“ zeigten die Zu- 
friedenheitswerte der Befragten Folgendes: Im 
Hausbesuch waren hier 82,4 Prozent zufrieden, 
11,8 Prozent teilweise zufrieden und 5,8 Prozent 
unzufrieden. Bei der Begutachtung durch ein  
Telefoninterview waren 76,9 Prozent zufrieden, 
15,0 Prozent teilweise zufrieden und 8,2 Prozent 
unzufrieden.



















5.	 Erkenntnisse

Aufgrund der hohen Rücklaufquote (siehe Kapitel 
3) ermöglicht die Auswertung des umfangreichen 
Datenmaterials repräsentative Aussagen zur Zu- 
friedenheit der befragten Personen und zu ihrer 
Einschätzung, wie wichtig ihnen einzelne Kriteri- 
en in der Pflegebegutachtung sind.

Die Ergebnisse zeigen insgesamt hohe Zufrie- 
denheitswerte seitens der befragten Personen, 
An- und Zugehörigen oder privaten Pflegeperso- 
nen sowie gesetzlichen Betreuungspersonen mit 
der Pflegebegutachtung durch den Medizinischen 
Dienst Niedersachsen. Dabei ist die Gesamtzufrie- 
denheit bei den befragten Personen nach einer 
Begutachtung im Hausbesuch im Vergleich zum 
Vorjahr erfreulicherweise leicht angestiegen, im 
Telefoninterview hat sie allerdings um 1,4 Pro-
zent abgenommen. 

Bestätigt werden diese guten Ergebnisse durch 
die individuellen Rückmeldungen: Von allen frei 
formulierten Rückmeldungen der im Hausbesuch 
begutachteten Personen sind zu 48,5 Prozent (Te-
lefoninterview 51,1 Prozent) positiv und lobend. 
Insbesondere belegen die Rückmeldungen, dass 
die befragten Personen mit den Gutachterinnen 
und Gutachtern sowie mit dem Ablauf der Begut-
achtung sehr zufrieden sind.

Eine Betrachtung allein der Zufriedenheitswer- 
te würde jedoch zu kurz greifen. Mögliche Erwar- 
tungen und Bedürfnisse der versicherten Perso- 
nen und Möglichkeiten zur Verbesserung der Pfle- 
gebegutachtung lassen sich erst erkennen, wenn
diese Werte miteinander sowie mit den Ergebnis-
sen der Vorjahre verglichen oder wenn weitere Zu-
sammenhänge berücksichtigt werden.

Aus den Ergebnissen der Befragung lassen sich 
unter anderem folgende Erkenntnisse gewinnen:

1.	� Wirkte die Gutachterin oder der Gutachter auf 
Sie kompetent?

Die Kompetenz der Gutachterinnen und Gutach- 
ter wurde sowohl von den im Hausbesuch als auch 
von den mit Telefoninterview begutachteten und 
im Anschluss befragten Personen, als wichtiges 
Kriterium eingestuft und erhielt bei der Bewer-
tung hohe Zufriedenheitswerte. Die Zufrieden-
heitswerte in diesem Kriterium befinden sich im 
Vergleich zum Vorjahr bei den Befragten nach  
Begutachtung im Hausbesuch auf dem selben  
Niveau, während sie im Telefoninterview leicht 
zunahm (0,3 Prozent).  

2.	� Traf die Gutachterin oder der Gutachter im  
angekündigten Zeitraum bei Ihnen ein?

	� Stellte sich Ihnen die Gutachterin oder der 
Gutachter angemessen vor?

Die Pünktlichkeit der Gutachterinnen und Gutach- 
ter sowie ihre Vorstellung zu Beginn der Begut- 
achtung erhielten wiederholt in beiden Begutach- 
tungsarten hohe Zufriedenheitswerte. Bei den 
begutachteten Personen mit Telefoninterview lau-
tete die Frage: Erfolgte das Telefonat im angekün-
digten Zeitraum?

3.	� Ging die Gutachterin oder der Gutachter aus- 
reichend auf Ihre individuelle Pflegesitua- 
tion ein?

Die Berücksichtigung der individuellen Pflegesi-
tuation war vielen befragten Personen unabhän-
gig von der Begutachtungsart sehr wichtig – die 
Zufriedenheit fiel im Vergleich zu anderen Kriteri-
en jedoch weniger hoch aus, hat sich im Vergleich 



zum letzten Jahr in beiden Begutachtungsarten je-
doch nicht signifikant verschlechtert. Der Wunsch 
seitens der befragten Personen nach mehr Indivi-
dualität im Begutachtungsprozess wird deutlich.
 
4.	� Fühlten Sie sich durch die Gutachterin oder 

den Gutachter gut beraten und erhielten Sie 
nützliche Hinweise zur Verbesserung Ihrer 
Pflegesituation?

Die Beratung, die die Gutachterinnen oder Gut- 
achter innerhalb der Begutachtung leisten, war 
vielen befragten Personen wichtig. Dieses Krite- 
rium erhielt jedoch in beiden Begutachtungsar- 
ten im Vergleich zu den anderen Kriterien mit die 
niedrigsten Zufriedenheitswerte. Die Erwartun- 
gen an eine gute Beratung innerhalb der Pflege- 
begutachtung sind seitens der begutachteten Per- 
sonen – über den gesetzlichen Auftrag hinaus – 
hoch. Dies wird auch in den freien Kommentaren 
mit Aussagen wie „Bessere Erklärung, was man 
machen und wie man alles beantragen kann.“ oder
„Es wäre schön, wenn die Gutachterin die weite- 
ren Schritte erklären könnte und dazu noch Hin- 
weise gibt“ sichtbar.

5.	� Hatten Sie genügend Zeit, um die für Sie wich- 
tigen Punkte mit der Gutachterin oder dem 
Gutachter zu besprechen?

Dass in der Begutachtung neben den Fragen der 
Gutachterin oder des Gutachters auch ausrei- 
chend Zeit für die eigenen Belange bleibt, war 
vielen befragten Personen – insbesondere im Te-
lefoninterview – wichtig. Obwohl sich aus dieser 
Frage mittlere bis hohe Zufriedenheitswerte er-
gaben, erkennt man bei Vergleich der Ergebnisse 
den Wunsch nach ausreichend Zeit innerhalb der 
Begutachtung, ähnlich wie im Vorjahr.

6.	� Konnten Sie den Medizinischen Dienst Nieder-
sachsen bei Rückfragen einfach erreichen?

Die Zufriedenheit in Bezug auf die Erreichbarkeit 
des Medizinischen Dienstes Niedersachsen hat 
sich im Vergleich zur letzten Befragung im Haus- 
besuch über ein Prozent und im Telefoninterview 
mit fast drei Prozent deutlich verbessert. Im Ver- 
gleich zu anderen Kriterien erhält dieses Krite- 
rium aber weiter etwas niedrige Zufriedenheits-
werte. Obwohl es gleichzeitig als weniger wichtig 
eingeschätzt wurde, gibt es hier weiter ein Ver-
besserungspotenzial.

7.   	Rücklaufquote
Die Rücklaufquote in der Versichertenbefragung 
ist im Vergleich zu anderen Befragungen im Sozi-
alwesen auf einem hohen Niveau. Dennoch hat sie 
über die letzten Jahre stetig abgenommen: So lag 
die Rücklaufquote 2022 bei den in Hausbesuch 
begutachteten und im Anschluss befragten Per-
sonen über zehn Prozent höher als im Jahr 2025. 
Die Rücklaufquote bei den mit Telefoninterview 
begutachteten Personen hat sich um sechs Pro-
zent im Vergleich zu 2022 verringert und liegt ak-
tuell auf demselben Niveau wie die der Befragung 
nach Hausbesuch.



6.	 Maßnahmen

Die Ergebnisse der Versichertenbefragung 2025 
verdeutlichen – unter Berücksichtigung möglicher 
Ursachen und Einflussfaktoren – Ansatzpunkte 
zur Weiterentwicklung des Begutachtungsprozes-
ses mit dem Ziel, die Zufriedenheit der begutach-
teten pflegebedürftigen Menschen zu erhöhen. 
Dabei lassen sich fünf Schwerpunkte identifizie-
ren, wobei die ersten drei Punkte direkt miteinan-
der zusammenhängen und nicht unabhängig von-
einander zu betrachten sind:

Eingehen auf die individuelle  
Pflegesituation

Die Einschätzung und Beurteilung der individuel-
len Pflegesituation ist ein zentraler Bestandteil des 
Gutachtens. In den Begutachtungs-Richtlinien sind 
die maßgeblichen Kriterien zur Erstellung des Gut-
achtens sowie die hierfür relevanten Informationen 
festgelegt. Diese sind den Versicherten häufig nicht 
bekannt oder können von ihnen trotz vielfältiger 
Informations- und Beratungsangebote nur schwer 
eingeschätzt werden. Werden im Rahmen der Be-
gutachtung Unterlagen oder Angaben eingebracht, 
die den Versicherten bedeutsam erscheinen, für die 
Ermittlung des Pflegegrades und die Erstellung des 
Gutachtens jedoch nicht relevant sind und daher un-
berücksichtigt bleiben, führt dies oftmals zu Unzu-
friedenheit. Die begutachtete Person hat dann das 
Gefühl, dass ihre individuelle Pflegesituation nicht 
ausreichend gewürdigt wurde.

Daher ist es sinnvoll, die Versicherten bereits wäh- 
rend der Begutachtung auf die Begutachtungs- 
Richtlinien und deren verbindliche Vorgaben 

hinzuweisen. Damit Eltern ihre pflegebedürftigen 
Kinder auf die Begutachtung kindgerecht vorberei-
ten können, stellt der Medizinische Dienst Nieder-
sachsen diesen einen Flyer zur Verfügung. Dieser 
kann über QR-Code und einen Link auf den Termin-
briefen oder auf der Homepage aufgerufen werden

Den Gutachterinnen und Gutachter werden interne 
Austausch- und Lernformate angeboten, die eine 
vertiefte Auseinandersetzung mit der Beratung zu 
individuellen Pflegesituationen zu jeder Zeit ermög-
lichen. Innerhalb der Einarbeitung und mit der Ein-
führung des strukturierten Telefoninterviews, wel-
ches auch als Videotelefonie durchgeführt werden 
kann, wurde das entsprechende Weiterbildungsan-
gebot ausgebaut. Das soll auch künftig fortgesetzt 
werden.

Gute Beratung und nützliche  
Hinweise zur Verbesserung der 
Pflegesituation

Im Rahmen seiner Zuständigkeit informiert der 
Medizinische Dienst Niedersachsen über Möglich-
keiten zur Verbesserung der Pflegesituation. Er 
benennt Ansprechpersonen, die bei Fragen wei-
terhelfen können, und verweist auf weitergehen-
de Beratungsangebote von Pflegekassen, Pfle-
gestützpunkten und -zentren. Die umfassende 
Beratung der Versicherten ist aufgrund der Geset-
zeslage aktuell kein Schwerpunkt innerhalb der 
Begutachtung des Medizinischen Dienstes.
 
Zur Weiterentwicklung der Pflegebegutachtung 
werden derzeit Forschungs- und Modellprojekte 



durchgeführt oder sind geplant. Mitte des Jahres 
werden beispielsweise die Ergebnisse des GKV- 
SV Modellprojektes zur Videobegutachtung vor- 
gelegt. Im Rahmen des Projektes MEET soll die 
Pflegebegutachtung unter Berücksichtigung eines 
Settings orientieren Ansatzes weiterentwickelt 
werden. Zudem beteiligt sich der Medizinische 
Dienst Niedersachsen an dem vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss geförderten Projekt PrävPfleg, 
mit dem Ziel, die Selbstständigkeit von Menschen 
ohne Pflegegrad zu erhalten und/oder eine Pfle-
gebedürftigkeit hinauszuzögern.

Genügend Zeit, um die für die  
Versicherten wichtigen Punkte  
zu besprechen

Der gesetzlich vorgegebene zeitliche Rahmen für 
die Organisation und Durchführung der Pflege- 
begutachtung erfordert eine komplexe Planung 
bei den Medizinischen Diensten und setzt auch 
zeitliche Grenzen für das Begutachtungsgespräch. 
Gleichwohl legt der Medizinische Dienst Nieder- 
sachsen großen Wert darauf, dass die an der Be- 
gutachtung teilnehmenden Personen relevante 
Aspekte in angemessenem Umfang mit der Gut- 
achterin oder dem Gutachter besprechen können.
 
Der Medizinische Dienst Niedersachsen optimiert 
den Prozess der Pflegebegutachtung und vor al-
lem die Gutachtenerstellungssoftware fortlaufend 
mit dem Ziel, innerhalb der zur Verfügung ste- 
henden Begutachtungszeit möglichst viel Raum 
für die Besprechung der für die Versicherten re- 
levanten Punkte zu schaffen.  Auch integrierte der 

Medizinische Dienst Niedersachsen die kommuni-
kative Komponente zur Sicherstellung einer em-
pathischen und effizienten Kommunikation in den 
laufenden Einarbeitungs- und Fortbildungsschu-
lungen.

Durch den Einsatz von Begutachtungsarten wie 
dem strukturierten Telefoninterview, welches 
auch als Videotelefonie durchgeführt werden 
kann, können zeitliche und personelle Ressour- 
cen eingespart werden. Auch die Ergebnisse der 
Versichertenbefragung zeigen, dass sie – in Ab- 
hängigkeit vom Fall – eine gute Alternative zur 
Begutachtung im Hausbesuch sein können. Diese 
Begutachtungsarten ermöglichen außerdem fle-
xiblere Einsatzplanungen, sodass den Gutachte-
rinnen und Gutachtern mehr Zeit für die einzel-
nen Begutachtungen bleibt. Diese Begutachtungs-
arten bieten daher zukünftig weiteres Potenzial 
für die Pflegebegutachtung. Damit die Versicher-
ten Fragen zur Begutachtung oder über Möglich-
keiten einer weiterführenden Versorgung bereits 
vor der Begutachtung stellen können, wird der 
Medizinische Dienst einen Pflege-Informations-
Assistenten einführen (einen sog. KI-gestützten 
Chatbot). So stellt der Medizinische Dienst Sicher, 
dass während der Begutachtung ausreichend Zeit 
für die wirklich drängenden Fragen bleiben.



Erreichbarkeit des Medizinischen 
Dienstes Niedersachsen

Nach Beauftragung durch die Pflegekasse ver- 
sendet der Medizinische Dienst Niedersachsen 
an die versicherten Personen eine Terminankün- 
digung sowie seine Kontaktdaten für weitere Ab- 
sprachen. Dazu gehören eine Telefonnummer und 
eine E-Mail-Adresse, über die auch außerhalb der 
Servicezeiten jederzeit Kontakt aufgenommen 
werden kann. Eine telefonische Erreichbarkeit 
besteht werktags während der Servicezeiten. Zu-
sätzlich wird auf weitere Kontaktmöglichkeiten 
hingewiesen, unter anderem auf einen Rückruf-
service.

Durch das Bündeln von personellen Ressourcen, 
wie zum Beispiel das Einführen einer zentralen 
Versichertenhotline und einer Steuerung der Ein-
gänge über eine Kommunikationssoftware, konn-
ten bereits  deutlich höhere Zufriedenheitswerte 
bei den befragten Personen in Bezug auf die Er-
reichbarkeit erzielt werden als im Vorjahr. Auch 
zukünftig werden entsprechend des kontinuierli-
chen Verbesserungsprozesses Maßnahmen etab-
liert, damit der Medizinische Dienst Niedersach-
sen gut erreichbar ist.

Rücklaufquote

Um die Rücklaufquote in der Versichertenbefra-
gung auch zukünftig auf einem hohen Niveau zu 
halten, soll den befragten Personen zukünftig die 
Möglichkeit gegeben werden, den Fragebogen 
auch digital auszufüllen. Das bisherige schriftli-
che Ausfüllen des Fragebogens in Verbindung mit 
dem postalischen Rückversand besteht neben der 
digitalen Teilnahme an der Befragung weiter. Der 
Medizinische Dienst arbeitet bereits an einer bun-
desweiten Umsetzung.



7.	 Zahlen, Daten, Fakten



Befragung zur persönlichen Pflegebegutachtung 2025

Angaben zur Person

1.  Bitte teilen Sie uns mit, wer diesen Fragebogen ausfüllt:

pflegebedürftige Person An- und Zugehörige /  
private Pflegeperson gesetzliche Betreuungsperson

Gesamtzufriedenheit

2.  Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit der Begutachtung durch den Medizinischen Dienst? 

zufrieden teilweise zufrieden unzufrieden

Informationen über die Pflegebegutachtung
Damit war ich... Dies ist für mich...

zufrieden teilweise
zufrieden

un- 
zufrieden wichtig teilweise

wichtig unwichtig

3.    Empfanden Sie das Anmeldeschreiben  
zur Begutachtung als gut verständlich?

4.    Fühlten Sie sich vom Medizinischen  
Dienst durch Faltblatt und Anschreiben  
gut informiert?

5.    Konnten Sie den Medizinischen Dienst  
bei Rückfragen einfach erreichen?

6.    Waren die Ansprechpersonen des Medizi-
nischen Dienstes freundlich und hilfsbereit?

Der persönliche Kontakt
Damit war ich... Dies ist für mich...

zufrieden teilweise
zufrieden

un- 
zufrieden wichtig teilweise

wichtig unwichtig

7.    Traf die Gutachterin oder der Gutachter  
im angekündigten Zeitraum bei Ihnen ein?

8.    Stellte sich Ihnen die Gutachterin oder  
der Gutachter angemessen vor?

9.    Erklärte die Gutachterin oder der Gutachter  
das Vorgehen gut und verständlich?

10.  Ging die Gutachterin oder der Gutachter 
ausreichend auf Ihre individuelle  
Pflegesituation ein?

11.  Ging die Gutachterin oder der Gutachter  
auf Ihre bereitgestellten Unterlagen ein?

Bitte wenden >

Ihre Meinung ist uns wichtig!



Die Gesprächsführung der Gutachterin oder des Gutachters
Damit war ich... Dies ist für mich...

zufrieden teilweise
zufrieden

un- 
zufrieden wichtig teilweise

wichtig unwichtig

13.    Empfanden Sie die Gutachterin oder den  
Gutachter als respektvoll und einfühlsam?

14.    Wirkte die Gutachterin oder der Gutachter 
auf Sie kompetent?

15.    Drückte sich die Gutachterin oder  
der Gutachter verständlich aus?

16.    Empfanden Sie die Gutachterin oder  
den Gutachter als vertrauenswürdig?

17.    Fühlten Sie sich durch die Gutachterin  
oder den Gutachter gut beraten und  
erhielten Sie nützliche Hinweise zur  
Verbesserung Ihrer Pflegesituation?

Der Medizinische Dienst Niedersachsen bedankt sich für Ihre Teilnahme!
Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen in dem beigefügten Rückumschlag 

direkt an das Auswertungsinstitut anaQuestra GmbH in Berlin.

V1.0 • 2025

Befragung zur persönlichen 
Pflegebegutachtung im Hausbesuch MD NDS

Allgemeine Fragen
18.    Liegt Ihnen das Ergebnis der  

Pflegebegutachtung bereits vor? ja nein weiß nicht

19.    Falls ja: Ist das Ergebnis der Pflege- 
begutachtung für Sie nachvollziehbar? ja nein weiß nicht

20.    Was können wir bei der Pflegebegutachtung besser machen? Schreiben Sie uns bitte Ihre Anregungen!

Fortsetzung persönlicher Kontakt

Damit war ich... Dies ist für mich...
zufrieden teilweise

zufrieden
un- 

zufrieden wichtig teilweise
wichtig unwichtig

12.  Hatten Sie genügend Zeit, um die für Sie  
wichtigen Punkte mit der Gutachterin  
oder dem Gutachter zu besprechen?



Gesamtzufriedenheit mit der  
Pflegebegutachtung
(Basis: Alle Befragten N = 1.850)

zufrieden
teilweise 
zufrieden

unzufrieden

Wie zufrieden waren Sie insgesamt 
mit der Begutachtung durch den  
Medizinischen Dienst Niedersachsen

88,8 % 7,7 % 3,6 %

Fragenbereich A:
Informationen über die  
Pflegebegutachtung

zufrieden 

zufrieden

teilweise 
zufrieden 

teilweise
zufrieden

unzufried 

un-
zufrieden wichtig

teilweise
wichtig

un-
wichtig

Verständlichkeit des Anmelde
schreibens zur Begutachtung 92,3 % 6,8 % 1,0 % 80,5 % 17,1 % 2,4 %

Information durch Faltblatt und  
Anschreiben 88,3 % 10,6 % 1,1 % 80,4 % 17,7 % 1,8 %

Erreichbarkeit des Medizinischen 
Dienstes bei Rückfragen 82,6 % 13,8 % 3,6 % 79,7 % 13,9 % 6,4 %

Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft 
der Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner

94,7 % 3,8 % 1,5 % 93,8 % 5,4 % 0,8 %

Zufriedenheit
Damit waren die Befragten …

Wichtigkeit
Dies ist für die Befragten …



Fragenbereich B:
Kontakt zur Gutachterin oder zum  
Gutachter

zufrieden 

zufrieden

teilweise 
zufrieden 

teilweise
zufrieden

unzufried 

un-
zufrieden wichtig

teilweise
wichtig

un-
wichtig

Eintreffen im angekündigten Zeitraum 96,8 % 2,6 % 0,6 % 85,5 % 12,9 % 1,5 %

Angemessene Vorstellung 96,2 % 3,3 % 0,5 % 89,6 % 9,6 % 0,8 %

Verständliche Erklärung  
des Vorgehens 89,2 % 8,4 % 2,4 % 94,0 % 5,6 % 0,4 %

Eingehen auf die individuelle  
Pflegesituation 83,3 % 10,7 % 6,0 % 95,7 % 4,1 % 0,2 %

Eingehen auf die bereitgestellten  
Versichertenunterlagen 87,1 % 8,5 % 4,3 % 90,0 % 9,1 % 0,9 %

Genügend Zeit, um die für die  
Versicherten wichtigen Punkte zu 
besprechen

89,7 % 7,1 % 3,2 % 95,3 % 4,2 % 0,5 %

Zufriedenheit
Damit waren die Befragten …

Wichtigkeit
Dies ist für die Befragten …

Fragenbereich C:
Die Gesprächsführung der Gutachterin 
oder des Gutachters

zufrieden
teilweise
zufrieden

un-
zufrieden wichtig

teilweise
wichtig

un-
wichtig

Respektvoller und einfühlsamer 
Umgang mit den Versicherten 91,4 % 5,9 % 2,6 % 95,2 % 4,2 % 0,6 %

Kompetenz der Gutachterin oder des 
Gutachters 91,1 % 6,7 % 2,2 % 95,5 % 4,1 % 0,4 %

Verständliche Ausdrucksweise der 
Gutachterin oder des Gutachters 92,3 % 5,9 % 1,8 % 95,3 % 4,5 % 0,1 %

Vertrauenswürdigkeit der Gutachte-
rin oder des Gutachters 92,4 % 5,2 % 2,4 % 95,3 % 4,4 % 0,3 %

Gute Beratung und nützliche 
Hinweise zur Verbesserung der  
Pflegesituation

82,4 % 11,8 % 5,8 % 93,1 % 6,4 % 0,5 %

Zufriedenheit
Damit waren die Befragten …

Wichtigkeit
Dies ist für die Befragten …



Gesamtzufriedenheit mit der  
Pflegebegutachtung
(Basis: Alle Befragten n = 881)

zufrieden
teilweise 
zufrieden

unzufrieden

Wie zufrieden waren Sie insgesamt 
mit der Begutachtung durch den  
Medizinischen Dienst Niedersachsen?

83,3 % 9,7 % 7,0 %

Fragenbereich A:
Informationen über die  
Pflegebegutachtung

zufrieden 

zufrieden

teilweise 
zufrieden 

teilweise
zufrieden

unzufried 

un-
zufrieden wichtig

teilweise
wichtig

un-
wichtig

Verständlichkeit des Anmelde
schreibens zur Begutachtung 89,1 % 9,8 % 1,1 % 80,3 % 16,8 % 2,9 %

Information durch Faltblatt und  
Anschreiben 85,2 % 12,0 % 2,8 % 77,8 % 19,7 % 2,5 %

Erreichbarkeit des Medizinischen 
Dienstes bei Rückfragen 78,9 % 16,7 % 4,3 % 82,3 % 12,6 % 5,1 %

Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft 
der Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner

92,6 % 5,4 % 2,1 % 95,0 % 3,9 % 1,1 %

Zufriedenheit
Damit waren die Befragten …

Wichtigkeit
Dies ist für die Befragten …



Fragenbereich B:
Kontakt zur Gutachterin oder zum  
Gutachter

zufrieden 

zufrieden

teilweise 
zufrieden 

teilweise
zufrieden

unzufried 

un-
zufrieden wichtig

teilweise
wichtig

un-
wichtig

Telefonat im angekündigten Zeitraum 95,4 % 2,8 % 1,8 % 90,1 % 8,6 % 1,3 %

Angemessene Vorstellung 94,1 % 4,8 % 1,1 % 88,4 % 10,7 % 0,9 %

Verständliche Erklärung  
des Vorgehens 85,5 % 11,1 % 3,4 % 93,6 % 5,8 % 0,6 %

Eingehen auf die individuelle  
Pflegesituation 81,6 % 10,2 % 8,3 % 96,4 % 2,9 % 0,7 %

Genügend Zeit, um die für die  
Versicherten wichtigen Punkte zu 
besprechen

83,2 % 11,5 % 5,3 % 95,4 % 4,5 % 0,1 %

Zufriedenheit
Damit waren die Befragten …

Wichtigkeit
Dies ist für die Befragten …

Fragenbereich C:
Die Gesprächsführung der Gutachterin 
oder des Gutachters

zufrieden
teilweise
zufrieden

un-
zufrieden wichtig

teilweise
wichtig

un-
wichtig

Respektvoller und einfühlsamer 
Umgang mit den Versicherten 90,1 % 6,7 % 3,2 % 95,4 % 4,2 % 0,4 %

Kompetenz der Gutachterin oder des 
Gutachters 89,1 % 7,9 % 3,0 % 95,4 % 4,0 % 0,6 %

Verständliche Ausdrucksweise der 
Gutachterin oder des Gutachters 89,6 % 7,5 % 2,9 % 95,1 % 4,1 % 0,9 %

Vertrauenswürdigkeit der Gutachte-
rin oder des Gutachters 88,6 % 6,6 % 4,8 % 94,3 % 5,1 % 0,6 %

Gute Beratung und nützliche 
Hinweise zur Verbesserung der  
Pflegesituation

76,9 % 15,0 % 8,2 % 91,2 % 8,2 % 0,6 %

Zufriedenheit
Damit waren die Befragten …

Wichtigkeit
Dies ist für die Befragten …
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